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des "Nationalrales X V 11. Gc~etls~bunß~p~rjude 

A N T RAG 

der Abgeordneten Hesoun, Dr. Schwimmer No . ........ !i!2 .. .1 A 
Präs.: 1 4. MAI 1987 

und Genossen ., ............................ . 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversiche

rungsgesetz 1977 geändert wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ............... , mit dem das Arbeitslosenver-

sicherungsgesetz 1977 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art 1 k eIl 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl.Nr. 609, zu

letzt geändert mit dem Bundesgesetz BGBl.Nr. 388/1986, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 6 lit. c lautet: 

~c) wer auf andere Art selbständig erwerbstätig ist und 

daraus ein Einkommen erzielt, das auf Grund der Feststel

lungen eines Einkommensteuerprüfungsverfahrens die im 

§ 5 Abs. 2 lit. abis c des Allgemeinen Sozialversiche

rungsgesetzes angeführten Beträge nicht übersteigt; Ab

schreibungs- und Absetzungsbeträge bleiben außer Betracht; 

wird von Selbständigen keine Zustimmung für das Prüfungs

verfahren des Finanzamtes erteilt, so ist ein geringfü

giges Einkommen nicht anzunehmen." 
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2. a) § 21 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes wird nach 

Lohnklassen bemessen. FUr die Festsetzung der Lohnklasse ist 

das Entgelt im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung 

(§ 49 ASVG) der letzten 26 Kalenderwochen (182 Kalendertage) 

bzw. bei monatlicher Auszahlung das Entgelt der letzten 

6 Kalendermonate vor dem ersten Tag der zuletzt eingetretenen 

Arbeitslosigkeit bzw. vor dem Ende der Versicherungspflicht 

maßgebend. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozial

versicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmäßig zu berUcksichtigen. 

Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Kurzarbeit oder Er

krankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder 

wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt bezogen hat, blei

ben bei der Berechnung des fUr die Festsetzung der Lohnklasse 

maßgebenden Entgeltes außer Betracht. In diesem Fall ist 

das Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage zu teilen 

und mit 30 zu multiplizieren. Dies stellt das Monatsentgelt 

dar." 

b) Dem § 21 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Durch eine Ergänzung der Lohnklassentabelle gemäß Abs. 4 

tritt eine Änderung des Leistungsanspruches nicht ein." 

3. Dem § 23 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Wird der Antrag auf Pension, Ubergangsgeld oder Sonder

ruhegeld rechtSkräftig abgelehnt, so ist die Vorschußlei3tung 

ab dem Tag, an dem die Ablehnung rechtskräftig wird, in Ar

beitslosengeld bzw. Notstandshilfe umzuwandeln. Die bezogene 

Vorschußleistung gilt als Arbeitslosengeld bzw. Notstands

hilfe, eine Änderung der Bemessung findet jedoch nicht statt:' 

4. a) Dem § 36 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Als Einkommen gelten insbesondere auch Krankengeld und 

Wochengeld nach dem l\llqemeinen Sozialversicherungsgesetz, 

Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhaltes nach dem Ar

beitsmarktfcirderungsgesetz und Leistungen nach diesem Bun

desgesetz; bei der Anrechnung von Notstandshilfe als Ein

kommen ist nur die niedrigere Notstandshj]fe auf die hcihere 

anzurechnen." 
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b) Dem § 36 Abs. 3 lit. B lit. a wird folgender Satz an

gefügt: 

"Bei der Anrechnung von Einkommen nach Abs. 2 letzter 

Satz muß die Notstandshilfe in der Höhe des Richtsatzes 

gemäß § 293 Abs. lit. a sublit. bb des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes frei bleiben." 

c) Dem § 36 Abs. 3 lit. B wird folgende lit. dangefügt: 

"d) Bei der Ermittlung des Einkommens aus einer selbstän

digen Erwerbstätigkeit - ausgenommen einem Einkommen aus 

einem land(forstlwirtschaftlichen Betrieb - ist § 12 

Abs. 6 li t. c sinngemäß anzuwenden; wird von selbständig 

erwerbstätigen Angehörigen keine Zustimmung für das 

Prüfungsverfahren des Finanzamtes erteilt, so besteht 

kein Anspruch auf Notstandshilfe des Arbeitslosen." 

5. Im § 60 Abs. 2 wird am Ende der lit. e der Punkt durch einen 

Beistrich ersetzt und folgende lit. angefügt: 

"f) durch andere als nach lit. abis e für die Gebarung der 

Arbeitsmarktverwaltung zur Verfügung gestellte Mittel." 

6. Dem § 69 Abs. wird folgender Satz angefügt: 

"Die Träger der Sozialversicherung und der Hauptverband der 

österreichischen Sozial versicherungs träger sind verpflich

tet, auf automationsunterstütztem Weg gespeicherte Daten 

(§ 31 Abs. 3 Z 15 ASVG) über die Versicherungszeiten der 

Arbeitnehmer und die Beträge, mit denen sie versichert 

waren, an die Arbeitsämter, Landesarbeitsämter sowie an 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu übermit

teln, die für diese Stellen eine wesentliche Vorausset

zung zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesge

setz bilden." 
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Art i k e I 11 

(1) Der gemäß § 13 Abs. 1 des Insolvenz-Entgeltsicherungsge

setzes, BGBI.Nr. 324/1977, eingerichtete Insolvenz-Aufallgeld

Fonds hat auf das Postscheckkonto Nr. 5070.004 des Bundesmini

steriums für Arbeit und Soziales 700 Millionen Schilling zu 

überweisen. Diese Mittel gelten als Einnahmen im Sinne des 

§ 60 Abs. 2 lit. f AIVG. Der Bundesminister für Finanzen hat 

gemäß Art. IV Abs. 2 des Bundesfinanzgesetzes 1987, BGBl. 

Nr. 119, bis zur Höhe dieser Mehreinnahmen seine Zustimmung 

für überplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 41 Abs. 3 BHG, 

BGBI.Nr. 213/1986, beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/15516 

zu geben. 

(2) Von dem gemäß Abs. 1 überwiesenen Betrag hat der Reserve

fonds (§ 64 AIVG) 350 Millionen Schilling dem Insolvenz

Ausfallgeld-Fonds bis 31. Dezember 1988 unbeschadet § 64 

Abs. 4 bis 6 AIVG zu refundieren. 

Art i k e I 111 

Im Bundesfinanzgesetz 1987 ist der finanzgesetzliche An

satz 2/15590 Einnahmen gern. § 60 (2) lit. f AIVG, AB 22, 

Post Nr. 8530 Ug1 049 Einnahmen gern. § 60 (2) 1it. f A1VG, 

zu eröffnen. 

Art i k e 1 IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1987 1n Kraft. 
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(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1. hinsichtlich Art. 11 der Bundesminister für Arbeit ur.d 

Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, 

2. hinsichtlich Art. Irr der Bundesminister für Finanzen, 

3. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Arbeit und Soziales 

betraut. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Pusschus für soziale Ver-

waltung zuzuweisen. 
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BEGRUNDUNG 

Der vorliegende Antrag auf Änderung des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes 1977 sieht vor: 

a) Heranziehung der letzten 6 Monate für die Bemessung 

des Arbeitslosengeldes 

b) Keine Erhöhung eines zuerkannten Arbeitslosengeldes durch 

LOhnklassenaufstockung 

c) Feststellung des aktuellen Einkommens aus einer selbständigen 

Erwerbstätigkeit mit Hilfe des Finanzamtes, zur Klärung, ob 

Arbeitslosigkeit des Anspruchswerbers vorliegt bzw. ob eine 

Anrechnung auf die Notstandshilfe eines Angehörigen vorzu

nehmen ist 

d) Keine Neubemessung der Leistung, wenn ein Pensionsvorschuß 

bezogen wurde und der Pensionsantrag abgelehnt worden ist 

e) Anrechnung von Krankengeld, Wochengeld, Beihilfe zur Deckung 

des Lebensunterhaltes, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

auf die Notstandshilfe des Angehörigen 

Weiters ist es unbedingt erforderlich, dem Ansteigen der Ar

beitslosigkeit mit geeigneten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

entgegenzusteuern. Die hiefür erforderlichen zusätzlichen Mittel 

sollen aus dem Guthaben des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds auf

gebracht werden. Dies deshalb, weil insbesondere Betriebs

förderungen der Wirtschaft zugute kommen und häufig eine 

ansonst eintretende Insolvenz verhindern. Es ist jedoch vor

gesehen, daß die Hälfte der zur Verfügung gestellten Mittel 

wieder an den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds zurückgezahlt wird. 
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